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fetbft îetn geeigneter äßlab gefunben werben tann. Über
bieFuläfftgfeit fotcEjer StuSnabmen unb über beren weitere
Ausführungen entfdjeibet ftreitigenfaES ber RegierungSrat."

Art. 4: „©ie sur Frit befieijenben, ben Kitcbgemeinben
jugehörenben Friebhöfe tonnen fo lange benäht werben,
als biefelben nach SRaßgabe fanitätSpoliseilicber Sor»
fc^riften über baS Segräbniswefen als geeignet erfcbetnen."

2Irt. 5: „®te ©rfieEung neuer griebhöfe ift ©adfe
ber politifd)en ©emetnbe. gib bie ©rfieEung unb Un»

terrait berfelben finb bie Kircbgemeinben oerpftid)tet, ber
potitifd^en ©emetnbe eine angemeffene 2lbftnbungSfumme
}u leiften ; im fireitigen FaEe errtfrfjeibet ber Regierung!»
rat abfcbließlicb über bie ©röße berfelben".

Für ben ©Beiterbeftanb ber Familiengräber, bie na»
menttich auf fatholifcßen fjrtebtjöfert häufig üblich waren,
tourbe maßgebend bie nom RegierungSrat erlaffene Soll»
jugSoerorbnung com 22. Dftober 1873.

hierüber befümmt 3lrt. 21 :

„Fn neu erftetlten Friedhöfen foüen bie Seidjname
ber Reihenfolge nach beerbigt werben.

©aSfelbe foil auch in ben bisherigen Friebßöfen ge=

flehen; wo inbeffen örtliche ©ebräudje unb Seri)äUniffe
eine §luSnat)me wünfchenSwert erfdjeinen laffen, fetten
bie Sofaloerorbnungen bis auf weiteres ba§ ©rforberliche
feft.

Für Serfiorbene, bie ba§ brerjehnte SllterSjahr noch
nicht erreicht haben, finb befonbere Reihen anporbnen."

©ie Familiengräber waren bamit grunbfä^lidh auf»
gehoben, b. h- in ihnen burften nicht mehr weitere Seichen
betgefe^t werben; 2IuSnal)men tonnten nur burd) örtliche
Seftimmungen bewilligt werben. 2lber wie im Danton
bie „bemotratifche ©leichmadjerei" im SegräbniSgefets
nom 22. Dftober 1873 ber SolESwiEe burdh Aufhebung
beftefjenber unb Serunmöglichung oon neuen Familien»
gräbern pm 3luSbruct tarn, fo mar eS in ben weiften
©emetnben unmöglich, wenigftenS für bie beftehenben
Familiengräber RuSnahmen p erwirten.

®urch bie neue SunbeSoerfaffung com Fabïe 1874
tourbe gemäß 2lrt. 53, Sil. 2 beftimmt: „®ie Serfügung
über bie SegtäbniSplähe fleht ben bürgerlichen Sehörben
ju. ©te hüben bofür p forgen, baß jeber Serftorbene
fdjidlid) beerbigt werben tann."

Für ben Kanton ©t. ©aEen trat öaburcß teine Sin»

berung ein; baS SegräbniSgefet) com 22. DEtober 1873
blieb in aEen ©eilen gültig.

Fn^wtfchen hoben ftd) nach jmei Richtungen oerän»
berte Serhältniffe eingefteflt, bie für eine SBieberplaffung
oon Familiengtabftäiten fpredjen : ©mmol ift ber ©eift
ber 70 er Fah«, ber in ber „bemofratifd)en ®leid)ftel=
lung" pm Slusbtucf tarn, auf bem f)W befprochenen
©ebtet tnfofern weniger auSgefprodjen, als man einp»
fehen begann, baff an anbern Dtten, wo Familiengräber
auch in mehrheitlich proteftantifdjen ©emetnben — j. S.
in ber ©tabt Slarau — immer beroifligt würben, biefe
befonberen ©rabftätten nie irgenbwie oom ©tanbpuntte
ber ©emofratie beanftanbet würben. Fm ©egenteil:
Fn ben neuen Friebljofanlagen ber ©täbte Fürich unb
UBinterthur ift ber SKuSgeftaltung oon Familiengrabftätten
aEe Slufmertfaroteit gefchentt, FmeitenS hat bie öffent»
lichfeit hinfichtlid) richtiger fyriebboft'unft feit 20 bis 25
Fahren in einzelnen ©täbten, in neuerer Frit aber auch
auf ©örfern eine ganj anbete Seurteilung erhalten.
SEan fieht nadjgerabe ein, baß bie Slnlage eines Frieb»
hofeS unb bie SiuSgeftaltung ber ©rabftätten rächt mehr
com bloßen nüchternen 9îfi^ïirf)feit§ftanbpunfte a«§ p
betrachten finb, fonbern baff baneben bie tanbfd)aftlich
görtnerifdhen unb fünftleri'eben ©efichtSpuntte für bie

allgemeine Sfelage wie für biejenige ber ©räberfelber,
bann aber auch die Eünftlerifchen unb gärtnetifdjen Rieht»

linien für bie eigentlicfien ©rabftätten maßgebend werben
foEen.

SluCh in manchen ©emetnben beS Kanton! ©t. ©aEen
machte fich baS Sebürfnis nach SBieberplaffung oon
Familiengräbern geltenb. Ramentlich in ©emeinben mit
großen Friedhöfen traten immer mehr neue ^Befürworter
foldtjer ©rabftätten auf, in bem Seftreben, baS Sereinigt»
bleiben pfammengehöriger Serftorbener p ermöglichen,
©aneben regten fid) auch die Sefürworter einer jweifel»
loS fehr wünfdhbaren Friedhof Reform. Unter ber Sor»
auSfetpng, baß baS Familiengrab niemals baS ißrunt»
grab, fonbern nur bie tattooUe, äfthetifd) einwanbfreie
©rabftätte ber Familie fein werbe, ift p fagen, baff
biefe Steuerung im SefiattungSwefen ber Öffentlichkeit
wefentlidse materteEe unb ibeeUe Sorteile oerfdiaffen
wirb. ®aS an ©teEe oon mehreren jerftreut liegenden
©injelgräber tretenbe Familiengrab mit einem einzigen,
aber umfo etnbrudSoofleren ©rabmal wirb Reifen, unfere
Friebhöfe oon ber nadjgerabe qualooE geworbenen Un»
ruhe p befreien, ©iefe Unruhe hat ih*e .^aupturfacbe
in ber Häufung oon otelgeftaltigen, fid) gegenfeitig über»
tönenben ©injelgräbern. ©ine wohlüberlegte Anlage oon
Famitiengräbetn an geeigneten ©teEen beS ©räberfelbeS
ber Friebßofanlagen führt neben erheblich gefteigerten
fünfilerifcEjen ©injelwerten entfd)ieben oiel mehï innere
©tö^e, wohltuenbe Ruhe unb Slbwedjtlung herbei unb
hebt ben guten ©efamteinbrud wefenttich. Rad) einer
©rhebung haben oon ben 25 ©ans» wd) ^»albfantonen
beren 15 Friebi)öfe mit Familiengräbern, mäljrenb in
10 Kantonen auSfChlie^lich ber Reihe nach beerbigt
werben muff. Son 32 größeren unb mittleren ©emein»
ben geftatten 20 Familiengräber.

2lEe ©täbte unb ©emeinben, bie Familiengräber ein»

führten, haben bamit bie beften ©xfahrungen gemacht,
©ie trugen pr Setfdjönerung ber Friebhöfe roefentlich
bei, boten für bie ©ntwidlung ber ©rabmaltunft otel
größere SRögtiChfeiten unb brachten pbem — befonberS
in größeren ©täbten — bebeutenb oermehrte ©tnnahmen.
Son einem „Sorredjt" ober einer „Seoorpgung", oon
einer „2luSfd)eibung in 2lrm unb Reich", mit welchen
©djlagworten man in ben 70 er Fallen beS oorigen
FahrhwnbertS — in ber Frit ber bemotratifdjen ©trö»
mungen unb ber fchärfer ju ©age getretenen fonfeffto»
neEen ©eaenfätjen — gegen bie Familiengräber p F-lbe
jog unb fie für bie F"lanft oerunmögtid)te, wirb an
teinein Ort gefprod)en.

©ie Familiengräber- werben natürlich nur gegen be»

fiimmte ©ebühren abgegeben, ©iefe ©innahmen tann
man oerwenben s«ï rateten 3lbfChreibung ber Friebhof»
baufchulb ober, wa§ ber liEgemeinheit fofort sugute Eäme,

Sur beffern SluSfchmüdung ber ©efamtanlage. Stuf biefe
Slrt wirb man gegen bie Fulaffung oon Familiengräbern
taum ftichhaltige ©rünbe oorbringen tönnen. *@S ift
baher außerorbentlich s« begrüßen, baß ber Regierung!»
rat be§ 5îantonS ©t. ©aEen bie ©tngangS erwähnte
Serorbnung erließ, ^offen wir, baß bieS in ben an»
bern 9 Kantonen, bie noch ïrine Familiengräber plaffen,
ba§ gute Seifpiel balb sum gleiten FW führen werbe.
2öir müffen nochmals auf bie übet'seugenben Seifpiefe
in ben neuen Friebböfen ber ©täbte äßmterthur unb
Fürid) hiumrifen : F®dermann hat Freube an biefen oor»
bitblid) angelegten Familiengrabftätten; fie bilben eine

Fterbe ber ©efamtanlage unb bringen ben ©täbten
fd)öne ©innahmen.

Die Herstellung unterer SêôRôluâe,
(Sortefpotibens.)

Fn ber fChweiserif^en SoltSwirtfChaft bilbet bie §er»
fteflung oon ©d)otolabe einen bebeutenben Slnteil. Fnbu»
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selbst kein geeigneter Platz gefunden werden kann. Über
die Zulässigkeit solcher Ausnahmen und über deren weitere
Ausführungen entscheide! streitigenfalls der Regierungsrat."

Art. 4: „Die zur Zeit bestehenden, den Kirchgemeinden
zugehörenden Friedhöfe können so lange benützt werden,
als dieselben nach Maßgabe sanitätspolizeilicher Vor-
schriften über das Begräbniswesen als geeignet erscheinen."

Art. 5: „Die Erstellung neuer Friedhöse ist Sache
der politischen Gemeinde. Für die Erstellung und Un-
terhalt derselben sind die Kirchgemeinden verpflichtet, der
politischen Gemeinde eine angemessene Abfindungssumme
zu leisten; im streitigen Falle entscheidet der Regierungs-
rat abschließlich über die Größe derselben".

Für den Weiterbestand der Familiengräber, die na-
menttich auf katholischen Frtedhöfen häufig üblich waren,
wurde maßgebend die vom Regierungsrat erlassene Voll-
zugsoerordnung vom 22. Oktober 1873.

Hierüber bestimmt Art. 21:

„In neu erstellten Friedhöfen sollen die Leichname
der Reihenfolge nach beerdigt werden.

Dasselbe soll auch in den bisherigen Friedhöfen ge-
schehen; wo indessen örtliche Gebräuche und Verhältnisse
eine Ausnahme wünschenswert erscheinen lassen, setzen
die Lokalverordnungen bis auf weiteres das Erforderliche
fest.

Für Verstorbene, die das drerzehnte Altersjahr noch
nicht erreicht haben, sind besondere Reihen anzuordnen."

Die Familiengräber waren damit grundsätzlich auf-
gehoben, d. h. in ihnen durften nicht mehr weitere Leichen
beigesetzt werden; Ausnahmen konnten nur durch örtliche
Bestimmungen bewilligt werden. Aber wie im Kanton
die „demokratische Gleichmacherei" im Begräbnisgesetz
vom 22. Oktober 1873 der Volkswille durch Aufhebung
bestehender und Verunmöglichung von neuen Familien-
gräbern zum Ausdruck kam, so war es in den meisten
Gemeinden unmöglich, wenigstens für die bestehenden
Familiengräber Ausnahmen zu erwirken.

Durch die neue Bundesverfassung vom Jahre 1874
wurde gemäß Art. 53, Al. 2 bestimmt: „Die Verfügung
über die Begräbnisplätze steht den bürgerlichen Behörden
zu. Sie haben dafür zu sorgen, daß jeder Verstorbene
schicklich beerdigt werden kann."

Für den Kanton St. Gallen trat dadurch keine An-
derung ein; das Begräbnisgesetz vom 22. Oktober 1873
blieb in allen Teilen gültig.

Inzwischen haben sich nach zwei Richtungen verän-
derte Verhältnisse eingestellt, die für eine Wiederzulassung
von Familiengrabstätten sprechen: Einmal ist der Geist
der 7V er Jahre, der in der „demokratischen Gleichste!-
lung" zum Ausdruck kam, auf dem hier besprochenen
Gebiet insofern weniger ausgesprochen, als man einzu-
sehen begann, daß an andern Orten, wo Familiengräber
auch in mehrheitlich protestantischen Gemeinden — z. B.
in der Stadt Aarau — immer bewilligt wurden, diese

besonderen Grabstätten nie irgendwie vom Standpunkte
der Demokratie beanstandet wurden. Im Gegenteil:
In den neuen Friedhofanlagen der Städte Zürich und
Winterthur ist der Ausgestaltung von Familiengrabstätten
alle Aufmerksamkeit geschenkt. Zweitens hat die Öffent-
lichkeit hinsichtlich richtiger Friedhofkunst seit 20 bis 25
Jahren in einzelnen Städten, in neuerer Zeit aber auch
auf Dörfern eine ganz andere Beurteilung erhalten.
Man sieht nachgerade ein, daß die Anlage eines Fried-
Hofes und die Ausgestaltung der Grabstätten nicht mehr
vom bloßen nüchternen Nützlichkeitsstandpunkte aus zu
betrachten sind, sondern daß daneben die landschaftlich
gärtnerischen und künstlerischen Gesichtspunkte für die

allgemeine Anlage wie für diejenige der Gräberfelder,
dann aber auch die künstlerischen und gärtnerischen Richt-

linien für die eigentlichen Grabstätten maßgebend werden
sollen.

Auch in manchen Gemeinden des Kantons St. Gallen
machte sich das Bedürfnis nach Wiederzulassung von
Familiengräbern geltend. Namentlich in Gemeinden mit
großen Friedhöfen traten immer mehr neue Befürworter
solcher Grabstätten auf, in dem Bestreben, das Vereinigt-
bleiben zusammengehöriger Verstorbener zu ermöglichen.
Daneben regten sich auch die Befürworter einer zweifel-
los sehr wünschbaren Friedhof Reform. Unter der Vor-
aussetzung, daß das Familiengrab niemals das Prunk-
grab, sondern nur die taktvolle, ästhetisch einwandfreie
Grabstätte der Familie sein werde, ist zu sagen, daß
diese Neuerung im Bestattungswesen der Öffentlichkeit
wesentliche materielle und ideelle Vorteile verschaffen
wird. Das an Stelle von mehreren zerstreut liegenden
Einzelgräber tretende Familiengrab mit einem einzigen,
aber umso eindrucksvolleren Grabmal wird helfen, unsere
Friedhöse von der nachgerade qualvoll gewordenen Un-
ruhe zu befreien. Diese Unruhe hat ihre Hauptursache
in der Häufung von vielgestaltigen, sich gegenseitig über-
tönenden Einzelgräbern. Eine wohlüberlegte Anlage von
Familiengräbern an geeigneten Stellen des Gräberfeldes
der Friedhofanlagen führt neben erheblich gesteigerten
künstlerischen Einzelwerten entschieden viel mehr innere
Größe, wohltuende Ruhe und Abwechslung herbei und
hebt den guten Gesamteindruck wesentlich. Nach einer
Erhebung haben von den 25 Ganz- und Halbkantonen
deren 15 Friedhöfe mit Familiengräbern, während in
10 Kantonen ausschließlich der Reihe nach beerdigt
werden muß. Von 32 größeren und mittleren Gemein-
den gestalten 20 Familiengräber.

Alle Städte und Gemeinden, die Familiengräber ein-
führten, haben damit die besten Erfahrungen gemacht.
Sie trugen zur Verschönerung der Friedhöse wesentlich
bei, boten für die Entwicklung der Grabmalkunst viel
größere Möglichkeiten und brachten zudem — besonders
in größeren Städten — bedeutend vermehrte Einnahmen.
Von einem „Vorrecht" oder einer „Bevorzugung", von
einer „Ausscheidung in Arm und Reich", mit welchen
Schlagworten man in den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts — in der Zeit der demokratischen Sirö-
mungen und der schärfer zu Tage getretenen konfessio-
nellen Gegensätzen — gegen die Familiengräber zu F-lde
zog und sie für die Zukunft verunmöglichte, wird an
keinem Ort gesprochen.

Die Familiengräber- werden natürlich nur gegen be-

stimmte Gebühren abgegeben. Diese Einnahmen kann
man verwenden zur rascheren Abschreibung der Frtedhof-
bauschuld oder, was der Allgemeinheit sofort zugute käme,

zur bessern Ausschmückung der Gesamtanlage. Auf diese

Art wird man gegen die Zulassung von Familiengräbern
kaum stichhaltige Gründe vorbringen können. Es ist
daher außerordentlich zu begrüßen, daß der Regierungs-
rat des Kantons St. Gallen die Eingangs erwähnte
Verordnung erließ. Hoffen wir, daß dies in den an-
dern 9 Kantonen, die noch keine Familiengräber zulassen,
das gute Beispiel bald zum gleichen Ziel führen werde.
Wir müssen nochmals aus die überzeugenden Beispiele
in den neuen Friedhöfen der Städte Winterthur und
Zürich hinweisen: Jedermann hat Freude an diesen vor-
bildlich angelegten Familiengrabstätten; sie bilden eine

Zierde der Gesamtanlage und bringen den Städten
schöne Einnahmen.

M KemMmg «merer MsWà
(Korrespondenz.)

In der schweizerischen Volkswirtschaft bildet die Her-
stellung von Schokolade einen bedeutenden Anteil. Indu-
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fide, Raubet unb Sanbroirifdjaft finb eng mit btefcm
rühmlichft SeEannten èc^meijeïeriengnfé • oerbunben.
©||oel^rf<JgEoIab.e gilt bei ben 2lu!länbern ein befon»
beret Secferbiffen. SSer einmal aüllänbifche ©cEjoEolabe
oe^ucfjte, oerfpürf ben roefentlichen Unterfchteb unb be=

greift Soft" bie ©i|n)èiieïf($ûïoIabe fo auferorbentlich
beÄrt ift.

SBir Rotten ©elegenheit, bte @<i)0Eotabefabrif
SDliefttajjV jw^St. ©allen teilroeife im betrieb

p ,'§e|en. ©lite Menge oon Mafdjinen unb 2lppa=
rateü ftnb für bie £>erfteßung ber oerfchtebenen ©rpug»
niffe unferer ©choEotabeninbuftrie nötig :

<3unächft roerben bie KaEaobolpen in einer Mühle
gereinigt, etroaf geröftet, bann abgeEüfßt unb getrocEnet.
(Sine jroeite Mühle mahlt bie Söhnen p einer tetgar»
tig®, braunen Maffe. ®te KaEaobohtten enthalten etroa
50 |/o Fett; btefe! roirb beim 3Jla£>len flüffig. ©iefel
Majlgut roirb abgefüllt unb fommt pm.Mifcher, einem
Holtergang. |)ier roerben bie nötigen âufatje au ßncler,
Maébeln, Mitd) uf.ro. beigegeben. ©I roirb nur ©rocfen»
milch oerroenbet. 2luf biefem Mifdjer roirb bie Maffe
p fSuloer oermahlen. ©er ßacEer faugt ba! gett auf.
9töttgenfaü§ roirb auch KaEaobntter pgegeben.

®ie KaEapbutter roirb gewonnen attl beut Mahlgut
ber Käfaomühle, in bem man e! in mulbenförmige Site»

taßgefäfje abfüßt unb unter einen ©rucE oon 400 Itmo»
fpßären fetjt. ®ie KaEapbutter läuft. ab unb prücE bleibt
ein hatter Kuchen, ©lefer ißrefjEuchen roirb erroärmt unb

p Kafaopuloer gemahlen, ©er ^eHe Kafao ift fettarm,
ift alfo mehr aulgeprefjt. Unfer fcç roeijer ifcf) eë Sebent
mittelgefets fc^reibt einen Minbefifettgehalt auch für
KaEaopuloer cor; man barf alfo bie Kuchen nur bi!
auf 25 o/o bei früheren Fettgehalte! aulpreffen. 3)er
hoflänbifdhe KaEao ift oiel heßer unb roeniger fetthaltig,
roeil bie ^oflärtber in er fier Sinie auf KaEaofett arbeiten,
©er mehr bunfle KaEao entf4eb>t buret) roarme Serarbei»
tung. ©alKafaoputoer roirb gefiebt, gefühlt unb In bie
befanttten SerpacEungen abgefaßt.

Som Koßergang fommt bie Maffe, bie p ©fjfdjoEo»
labe oerarbeitet roerben fofl, in bie Sänglretbmafchtne.
9ßahrenb 80 bis 120 ©tunben, ohne einen Unterbruch,
finbet eine innige Sertnifchung jroifcEjen Kafao, Fett unb
Sutter ftatt. 3n ber Sänglretbmafchine roerben alfo bie

Seftanbteile nicht etroa feiner gemacht, fonbern nur im
niger oermifdht. Füt bie ©fjfchofolabe, bie aul ben glei--
ci)en Sefianbteilen befiehl, faßt btefe! MifdEwetfahren roeg.

®ann Eotnmt bie Maffe in bie aibfüßmaftfjinen unb
bamit in bie oerfchiebenften Formen. 2Iuf einem Klopf»
tifdh, ber gehest ift, roerben bie gefüßten Formen ge»

rüttelt, bamit bie ©afel glatt roirb unb feine Suftblafen
enthält. Fôï bal ©informen ift eine ©empedermafchine
nötig. ®te fpohlroalpn roerben auf einer ©emperatur
oon 35 bi§ 38 °C gehalten, SMrb p roarm eingeformt,
fo erhält bie* ©afel einen roeifjen 2lnflug; bei p faltem
©informen seigen fief) rote 2lbetn, bie ©afel roirb „mar»
modert".

3ur §erfteßung gefüllter ©cljofolaben bienen bie
Überjteh.mafchinen. Für bie; ßueferfüßung finb befonber!
finnrei^e Formmafchinen im betrieb: ©eroöhnliche!
Mehl roiib in fpolpahmen auf bie geroünfrfjten Formen
gepreftt unb bann mit ber Füöung oerfehen. ®ie fo ab=

gefüßten. ßtahmen roerben geleert, unb jroar fo, ba| bie

3utferfüßung. unb .ba! SJtebt fieft: felbfttätig trennen.' ®ie
3urferfüßungen. gehen auf bte überjiehmafchine, bal
Wlehl roirb in ber Formmafchine fortlaufenb roteberwer»
loenbet. ;

©tne befonbere JKaf^ine bient für bie /perfieüung
oon liflrgefül|ten ©^ofolaben. 3m Kühtraum, ber auf
10 ® Ci^huttett roirb, bleibt bie aulgeformte ©chofotabe
bi! jum, tßerpacferi. ®ie befannten Dfterartifel (êafen,

kühner ufro.) roerben in 33tedhformen gegoffen: SJlan

füßt bie Formen gaitj unb läfjt bal überf^üffige herau!»
laufen ; roa! innerhalb an ben Stechformen haften bleibt |
roirb nachher noch aulgeftattet unb auf ben üßtarft oer»
bracht. Sefonberl finttreich finb bie oerfchiebenften Ser» §

pacfunglmafc£)inen für ©aler, für fleine, fletnfte unb
grofje "©afein ber oerfchiebenften ©rügen unb in ben |
gefchmactooßen SerpacEungen.

©in Sefuch in einer ©chofolabenfabriE ift äufietft
lehrreich; man lernt ben 9Bert einer guten, fauber unb
fdjön oerpacEten ®chroeijerftf)oEolabe eigentlich erft bann
recht Eennen, roenn man beten fperfteßung oon ber Ka=

Eaobofgte bil pm fertigen ©rjeugnil in aßen ©tnjel
heiten oerfolgen fann.

Ikrbandtwesta.
Schroetter. @es®erbeoeröß«b, ©er Fentraloorftanb

bel ©âjroeijerifchen ©eroerbeoerbanbei roar unter bem

Sorftts feine! 3«utralpräfibenten ®r. ©fourni unb tn
Stnroefenheit ber Herren ©ireEtor ißfifter unb ®r. ©er»
mann oom ©ibgenöffifchen Slrbeitlamt in 3üri«h oer»
fammelt. Stach Sehanblung einiger internen 3Engelegen»

heiten entroicEelte fich eine eirtgehenbe unb intereffante
©ilEüffion über ben Sorentrourf ju einem Snnbelgefeh
über bte berufliche SEulbilbung. ®ie F^age, ob auf bie
materieße Seßanblung ber Sotlage eingetreten roerben
foße, rourbe fehtiegtief) einftimmig bejaht, inbeffen unter
bem au!brücEli<hen Sorbeßalt einer beftnitioen/Steßung»
nähme p einem Sunbelgefe^e über bie beruf»
lic|e 3lu!bilbung erft nach 2tularbeitung ber roeitern
©eile ber ©eroerbegefefsgebung, b. h- ber ©efetsgebung
über ben ©chuh ber àlrbeit tn ben ©eroerben unb |>an=
bellbetrieben unb ben @^uh ber Ingefteßten unb lr»
beiter im ©eroerbe. ©er S^^tratoorfianb roirb ber näcß=

ften Fahï^oerfammlung in Saben je nadh bem ©rgebni!
ber injroifchen erfotgenben Seratungen innerhalb bei
Serbanbe! unb mit bem ©ibgen. Slrbeitlamte Sericht
unb ïïntrag einbringen hinftchtlich einer eoentueßen Ptibe-
rung be! Silberigen Sefchluffel, erft bann pr ©eroerbe»
gefetsgebung überhaupt ©teüung p nehmen, roenn aße
brei ©eile berfelben im ©ntrourfe oorliegen.

Serbttitb jur Föiberung bei gemeinnii&tgett SBoh»
ttnitglößMel. 3« trat unter bem Sorftb oon
21 ©dpeiber au! 3üridh eine Konferenz oonSer»
tretern ©emeinnuhiger Sau» unb 2Bohngenof«
fenfcljaften pfammen, um einen ßafammenf^luft biefer
©enoffenfebaften in ©rroägung p gießen, ber bap bienen
foß, ihren Forberungen gegenüber ben Sehörben mehr
©eltung p oerfchaffen mit Sepg auf öffentliche Unter»
ftüipng bei gemetnnühtgen SBohmmglbauel, foroie eoent.
eine Serbißtgung ber Sauftoffpreife unb bei SBohnung!»
baue! überhaupt anpftreben. 3a mehrftünbiger ®i!»
Euffion rourben Mittel unb Söege beraten unb lebhaft
bie F^age erörtert, ob an ©teße bei feit etroa oter
Fahren beftehenben fchroeijerifüsen Serbanbe! pr Förbe»
rung be! gemeinntipigen 2Bohnung!baue! eine neue

Drganifation treten foße ober biefer Serbanb jroetfmähtg
reorganised roerben rnüffe, ba er ben beftehenben gemein»
nütggen aBohngenoffenfchaften nicht mehr all Stühe unb

pr Förberung bienen Eönne. Son ben oerfdjiebenen
eingereichten Anträgen beliebte ber Stntrag bei Sertreterl
ber ©ifenbahner-Söohnbaugenoffenfchaft 3ßrich, SlanE,
rconach bte ganje 2lngelegenhett ber ©eEtion 3üri^ pm
roeitern ©tubium, unter Seiphung anberer Eantonal»
pixperifcher Sertreter, übertragen roirb, bie eine aufjer»
orbentliche ©eneraloerfammlung bei fchroeijerifchen Ser»
banbe! pr Förberung bei gemeinnützigen SBopnung!»
baue! belpfl SEeorganifation belfelben anpftreben hol
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strie, Handel und Landwirtschaft sind eng mit diesem

rühmkehst bekannten Schweizererzeügnis verbunden.
Schweizerschokolade gilt hei den Ausländern ein beson-
deà MÄerRfsen. Wer einmal ausländische Schokolade
versucht^ verspürt den wesentlichen Unterschied und be-

greift, baß die Schweizerschokolade so außerordentlich
beKhrt ist.

Wir hatten Gelegenheit, die Schokoladefabrik
MKestranr iy^St. Gallen teilweise im Betrieb
zu When. Nine Menge von Maschinen und Appa-
rated sind für die Herstellung der verschiedenen Erzeug-
nisU unserer Schokoladenindustrie nötig:

-Zunächst werden die Kakaobohnen in einer Mühle
gereinigt, etwa? geröstet, dann abgekühlt und getrocknet.
Eine zweite Mühle mahlt die Bohnen zu einer teigar-
tigW, braunen Masse. Die Kakaobohnen enthalten etwa
'»0 °/» Fett; dieses wird beim Mahlen flüssig. Dieses
Mahlgut wird abgekühlt und kommt zum Mischer, einem

Kollergang. Hier werden die nötigen Zusätze an Zucker,
Mandeln, Milch usw. beigegeben. Es wird nur Trocken-
milch verwendet. Auf diesem Mischer wird die Masse
zu Pulver vermahlen. Der Zucker saugt das Fett auf.
Nötigenfalls wird auch Kakaobutter zugegeben.

Die Kakaobutter wird gewonnen aus dem Mahlgut
der Kakaomühle, in dem man es in muldenförmige Me-
tallgefäße abfüllt und unter einen Druck von 400 Atmo-
sphären setzt. Die Kakaobutter läuft, ab und zurück bleibt
ein harter Kuchen. Dieser Preßkuchen wird erwärmt und
zu Kakaopulver gemahlen. Der helle Kakao ist fettarm,
ist also mehr ausgepreßt. Unser schweizerisches Lebens-
miltelgesetz schreibt einen Mindestfettgehalt auch für
Kakaopulver vor; man darf also die Kuchen nur bis
auf M ."/« des früheren Fettgehaltes auspressen. Der
holländische Kakao ist viel Heller und weniger fetthaltig,
weil die Holländer in erster Linie auf Kakaofett arbeiten.
Der mehr dunkle Kakao entsteht durch warme Verarbei-
tung. Das Kakaopulver wird gesiebt, gekühlt und in die
bekannten Verpackungen abgefüllt.

Vom Koflergang kommt die Masse, die zu Eßschoko-
lade verarbeitet werden soll, in die Längsreibmaschine.
Während 80 bis 420 Stunden, ohne einen Unterbruch,
findet eine, innige Vermischung zwischen Kakao, Fett und
Butter statt. In der Längsreibmaschine werden also die

Bestandteile nicht etwa feiner gemacht, sondern nur in-
Niger vermischt. Für die Eßschokolade, die aus den glei-
chen Bestandteilen besteht, fällt dieses Mischverfahren weg.

Dann kommt die Masse in die. Abfüllmaschinen und
damit in die verschiedensten Formen. Auf einem Klopf-
tisch, der geheizt ist, werden die gefüllten Formen ge-
rüttelt, damit die Tafel glatt wird und keine Luftblasen
enthält. Für das Einformen ist eine Temperiermaschine
nötig. Die Hohlwalzen werden auf einer Temperatur
von 35 bis 38 gehalten. Wird zu warm eingeformt,
so erhält die Tafel einen weißen Anfing ; bei zu kaltem
Einformen zeigen sich rote Adern, die Tafel wird „mar-
moriert".

Zur Herstellung gefüllter Schokoladen dienen die
Überziehmaschinen. Für die Zuckerfüllung sind besonders
sinnreiche Formmaschinen M Betrieb: Gewöhnliches
Mehl wird in Holzrahmen auf die gewünschten Formen
gepreßt.und dann mit .der Füllung versehen. Die so ab-
gefüllten. Rahmep werden geleert, und zwar so, daß die
Zuckerfüllung, und das Mehl sich selbsttätig trennen. Die
Zuckerfüllungen gehen auf die überziehwaschine, das
Mehlnwird in dersiFormmaschwe sortlaufend wisdersiver-
wendet. :

Eine besondere Maschine dient für die Herstellung
von stkdrgesüMn Schokoladen. Im Kühlraum, der auf
10 ° ysiMalM wird, bleibt die ausgeformte Schokolade
bis zum Verpacken. Die bekannten Osterartikel (Hasen,

Hühner usw.) werden in Blechformen gegossen: Man
füllt die Formen ganz und läßt das überschüssige heraus- si

laufen; was innerhalb an den Blechformen hasten bleibt ß

wird nachher noch ausgestattet und auf den Markt ver-
bracht. Besonders sinnreich sind die verschiedensten Ver- ß

packungsmaschinen für Taler, für kleine, kleinste und
große Tafeln der verschiedensten Größen und in den si

geschmackvollen Verpackungen.
Ein Besuch in einer Schokoladenfabrik ist äußerst

lehrreich; man lernt den Wert einer guten, sauber und
schön verpackten Schweizerschokolade eigentlich erst dann
recht kennen, wenn man deren Herstellung von der Ka-
kaobohne bis zum fertigen Erzeugnis in allen Einzel-
heiten verfolgen kann.

Schweizer. SeWêrbêverva«d. Der Zentralvorstand
des Schweizerischen Gewerbeverbandes war unter dem

Vorsitz seines Zentralpräsidenten Dr. Tschumi und in
Anwesenheit der Herren Direktor Pfister und Dr. Ger-
mann vom Eidgenössischen Arbeitsamt in Zürich ver-
sammelt. Nach Behandlung einiger internen Angelegen-
heiten entwickelte sich eine eingehende und interessante
Diskussion über den Vorentwurf zu einem Bundesgesetz
über die berufliche Ausbildung. Die Frage, ob auf die
materielle Behandlung der Vorlage eingetreten werden
solle, wurde schließlich einstimmig bejaht, indessen unter
dem ausdrücklichen Vorbehalt einer definitivenfStellung-
nähme zu einem Bundesgesetze über die beruf-
liche Ausbildung erst nach Ausarbeitung der weitern
Teile der Gewerbegesetzgebung, d. h. der Gesetzgebung
über den Schutz der Arbeit in den Gewerben und Han-
delsbetrieben und den Schutz der Angestellten und Ar-
beiter im Gewerbe. Der Zentraloorstand wird der nach-
sten Jahresversammlung in Baden je nach dem Ergebnis
der inzwischen erfolgenden Beratungen innerhalb des
Verbandes und mit dem Eidgen. Arbeitsamte Bericht
und Antrag einbringen hinsichtlich einer eventuellen Ände-

rung des bisherigen Beschlusses, erst dann zur Gewerbe-
gesetzgebung überhaupt Stellung zu nehmen, wenn alle
drei Teile derselben im Entwürfe vorliegen.

Verband zur Förderung des gemeinnützigen Woh-
nnngsbsmes. In Zürich trat unter dem Vorsitz von
A Schneider aus Zürich eine Konferenz von Ver-
tretern Gemeinnütziger Bau- und Wohngenos-
sen scha ften zusammen, um einen Zusammenschluß dieser
Genossenschaften in Erwägung zu ziehen, der dazu dienen
soll, ihren Forderungen gegenüber den Behörden mehr
Geltung zu verschaffen mit Bezug auf öffentliche Unter-
stützung des gemeinnützigen Wohnungsbaues, sowie event,
eine Verbilligung der Baustoffpreise und des Wohnungs-
baues überhaupt anzustreben. In mehrstündiger Dis-
kuffion wurden Mittel und Wege beraten und lebhaft
die Frage erörtert, ob an Stelle des seit etwa vier
Jahren bestehenden schweizerischen Verbandes zur Förde-
rung des gemeinnützigen Wohnungsbaues eine neue

Organisation treten solle oder dieser Verband zweckmäßig
reorganisiert werden müsse, da er den bestehenden gemein-
nützigen Wohngenossenschaften nicht mehr als Stütze und
zur Förderung dienen könne. Von den verschiedenen
eingereichten Anträgen beliebte der Antrag des Vertreters
der Eisenbahner Wohnbaugenoffenschaft Zürich- Blank,
wonach die ganze Angelegenheit der Sektion Zürich zum
weitern Studium, unter Beiziehung anderer kantonal-
zürcherischer Vertreter, übertragen wird, die eine außer-
ordentliche Generalversammlung des schweizerischen Ver-
bandes zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baues behufs Reorganisation desselben anzustreben hat.
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